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Förderrichtlinien für Bauherren 
und Hausbesitzer
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Ein Zuhause zum Wohlfühlen
HalleWestfalen überzeugt! 

Sie suchen ein neues Zuhause für Ihre Familie? Einen Ort
zum Wohlfühlen, an dem es sich richtig gut leben lässt?
Dann sind Sie in HalleWestfalen genau richtig. Denn wir
engagieren uns nicht nur für den Klimaschutz, sondern
überzeugen auch mit klaren Fakten: Die lebendige Stadt
hat eine ungewöhnlich gute Infrastruktur. Über 10.000
Arbeitsplätze machen das ostwestfälische HalleWestfa-
len zu einem der wirtschaftsstärksten Standorte der Re-
gion mit besten Perspektiven für ihre nahe und ferne
Zukunft. Und wir haben noch viel mehr zu bieten – über-
zeugen Sie sich selbst. Das macht HalleWestfalen aus:

• Reizvolle Lage am Südhang des Teutoburger Waldes

• Direkte Verkehrsanbindungen nach Bielefeld und Osna-
brück mit Auto, Bus und Bahn (Haller Willem)

• Attraktive und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und
Dienstleistungen

• Zahlreiche Bildungseinrichtungen (Kindergärten, sämt-
liche Schulformen von Grundschule über Hauptschule,
Realschule, Gymnasium bis zur Berufsschule mit Wirt-
schaftsgymnasium)

• Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote

• Zukunftsfähige Arbeitsplätze bei zahlreichen Hand-
werksbetrieben und Weltunternehmen wie Gerry Weber
oder Storck

• Gewachsene Infrastrukturen

Mehr im Internet unter

www.hallewestfalen.de

Kontakt und Service

Sie und Ihre Familie sehen in HalleWestfalen einen Ort
zum Leben und Wohlfühlen? Gerne bieten wir Ihnen un-
seren vielfältigen Beratungsservice an und unterstützen
Sie tatkräftig:

• Persönliches Infogespräch telefonisch oder direkt in
HalleWestfalen 

• Offene Sprechstunde jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr 

• Infoabende: Erfragen Sie aktuelle Termine

Stadt Halle (Westf.)
Fachbereich 4.2 Umwelt
Ansprechpartner „Klimaschutz-Programm“:
Stephan Borghoff
Ravensberger Straße 1
33790 Halle (Westf.)
Tel.: 05201 183-136
Stephan.Borghoff@gt-net.de

Beachten Sie auch weitere Förderprogramme der Stadt
Halle unter www.hallewestfalen.de

Entscheiden Sie sich für HalleWestfalen – wir wollen, dass
Sie sich bei uns wohlfühlen!

www.hallewestfalen.de



Förderrichtlinien Klimaschutz-Programm

§ 1 Zuwendungszweck
Die nur begrenzt vorhandenen fossilen Energievorräte
können in Zukunft den ständig wachsenden Energiebe-
darf nur noch eingeschränkt sichern. Gleichzeitig belastet
der Verbrauch fossiler Energieträger das Klima in wach-
sendem Maße. Aus diesen Gründen fördert die Stadt
Halle (Westf.) Maßnahmen im Stadtgebiet, die der Ener-
gieeinsparung oder der effizienten Energieumwandlung
dienen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel.

§ 2 Art der Förderung
Die Förderung erfolgt durch Gewährung einmaliger, nicht
rückzahlbarer Zuschüsse. Die Fördermaßnahmen sind
freiwillige Leistungen der Stadt, auf die kein Rechtsan-
spruch besteht. Eine Kumulierung mit anderen Förder-
programmen ist möglich, sofern dort nicht andere
Regelungen bestehen.

§ 3 Förderfähige Maßnahmen
1. Grundsätzlich förderfähig sind folgende Maßnahmen:
a) Heizungsanlagen

aa) Die Installation von Heizungsanlagen mit 
Kraft-Wärme Kopplung
bb) Die Installation von Wärmepumpenanlagen 
als Hauptheizungsanlage
cc) Die Installation von Biomassefeuerungsanlagen

b) Wärmedämmungsmaßnahmen bei Altbauten
aa) Wärmedämmungsmaßnahmen an Dach, 
Außenwänden, Kellerdecke oder sonstigen erdbe-
rührten Außenflächen von beheizten Räumen
bb) Wärmeschutzverglasungen

2. Sonstige innovative und besonders energieeffiziente
Maßnahmen können auch nach Einzelfallentscheidung
gefördert werden.
3. Als Altbauten gelten Gebäude, die mindestens 20 Jahre
alt sind.
4. Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln
nach den Abs. 1 und 2 ist für Altbauten die Vorlage eines
Gebäudeenergieausweises (Bedarfsausweis nach Ener-
gieeinsparverordnung).

§ 4 Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen als Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden,
welche sich im Stadtgebiet der Stadt Halle (Westf.) be-
finden.

§ 5 Förderhöhe  
1. Die Förderhöhe beträgt für:

a) Heizungsanlagen nach § 3.1.a 
5 % der Baukosten, maximal 500,00 Euro
b) Dämmungsmaßnahmen nach § 3.1.b.aa    
5 % der Baukosten, maximal 1.000,00 Euro
c) Dämmungsmaßnahmen nach § 3.1.b.bb            
5 % der Baukosten, maximal 500,00 Euro

2. Die Förderung für Altbauten erhöht sich:
a) um 1000,00 Euro, wenn durch eine Kombination 
von Maßnahmen nach § 3.1.a und b eine Energieein-
sparung von 25 % - 50 % nachgewiesen wird.
b) um 2.000,00 Euro, wenn durch eine Kombination
von Maßnahmen nach § 3.1.a und b eine Energieein-
sparung von über 50 % nachgewiesen wird.

3. Der Nachweis der
Energieeinsparung bei
Altbauten ist durch Ener-
gieberatung und den Ge-
bäudeenergieausweis
(Bedarfsausweis nach
Energieeinsparverord-
nung) zu erbringen.

§ 6 Antragsverfahren
Anträge auf Förderung von Energiesparmaßnahmen nach § 3
sind vor Beginn der Maßnahme schriftlich bei der Stadt Halle
(Westf.) mit folgenden Unterlagen einzureichen:

• Lageplan des Grundstücks (1:1.000)
• Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen
• Kostennachweis der geplanten Maßnahmen durch 

verbindliche Preisangebote
• Technische Daten der zu verwendenden Materialien 

oder zu installierenden Anlagen
• Bei Altbauten: Gebäudeenergieausweis (Bedarfsausweis
nach Energieeinsparverordnung) mit Angaben zur zu er-
wartenden Energieeinsparung bei Umsetzung der geplan-
ten Maßnahmen

§ 7 Bewilligungsverfahren
1. Nach Eingang des vollständigen Förderantrages erfolgt eine
Eingangsbestätigung, in welcher die voraussichtliche Höhe der
Förderung genannt wird.
2. Die Bewilligung und Auszahlung des Förderbetrages erfolgt
nach Abschluss der Maßnahme. Der Antragsteller hat der
Stadt Halle (Westf.) die Kosten und Aufwendungen mitzuteilen
und durch entsprechende Belege, Prüfberichte und Abnahme-
protokolle nachzuweisen.

§ 8 Weitere Regelungen
1. Der Zuwendungsempfänger hat der Stadt Mitteilung zu ma-
chen, wenn die geförderte Maßnahme abgeschlossen ist. Die
Stadt behält sich vor, innerhalb von zwei Monaten nach dieser
Mitteilung einen Abnahmetermin anzusetzen und zu prüfen,
ob die Förderbedingungen eingehalten wurden.
2. Ergeben sich nachträglich Änderungen oder werden Tatsa-
chen bekannt, welche einer Förderung entgegenstehen oder
diese gemindert hätten, kann der Bewilligungsbescheid aufge-
hoben und die Rückzahlung der Fördermittel verlangt werden.

Weitere Förderprogramme 

im Internet: 

www.hallewestfalen.de
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